
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Mietrechtsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 520/1981 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 13 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1982 

Abkürzung 

MRG 

Index 

20/05 Wohn- und Mietrecht 

Text 

Wohnungstausch 

§ 13. (1) Stimmt der Vermieter dem von seinem Hauptmieter, der die Wohnung vor mehr als fünf 
Jahren gemietet hat, aus wichtigen, besonders sozialen, gesundheitlichen oder beruflichen Gründen mit 
einem Dritten geschlossenen Vertrag über den Tausch ihrer im selben Gemeindegebiet befindlichen 
Mietwohnungen zur angemessenen Befriedigung des beiderseitigen Wohnbedürfnisses nicht zu, obwohl 
ihm der Eintritt des Dritten in den Mietvertrag nach Lage der Verhältnisse zugemutet werden kann, so hat 
das Gericht (die Gemeinde, § 39) auf Antrag des Hauptmieters die zum Eintritt des Dritten in den 
Mietvertrag erforderliche Zustimmung des Vermieters zu ersetzen, sofern im Zeitpunkt der 
Antragstellung gegen den Hauptmieter weder eine gerichtliche Kündigung noch eine Klage auf Räumung 
der Wohnung anhängig ist. 

(2) Gibt das Gericht dem Antrag Folge, so gilt der Eintritt des neuen Mieters in den Mietvertrag in 
dem Zeitpunkt als vollzogen, in dem er dem Vermieter den Bezug der Wohnung anzeigt. Die 
Entscheidung verliert ihre Rechtswirksamkeit, wenn 

 1. der Mieter vor dem Eintritt des Dritten in den Mietvertrag rechtskräftig zur Räumung der 
Wohnung verurteilt wird, 

 2. der Dritte die Einwilligung seines Vermieters zum Wohnungstausch nicht unverzüglich einholt 
oder 

 3. der von ihm gestellte Antrag rechtskräftig abgewiesen wird. 

(3) Wird der Eintritt des Dritten in den Mietvertrag vollzogen, so haften für die Verbindlichkeiten, 
die während der Mietzeit des bisherigen Mieters entstanden sind, der bisherige Mieter und der neue 
Mieter zur ungeteilten Hand. Ist der Hauptmietzins, den der tauschende Hauptmieter bisher für die 
Wohnung entrichtet hat, niedriger als der Betrag, der sich für die Wohnung bei Zugrundelegung des § 16 
Abs. 2 und der Ausstattungskategorie im Zeitpunkt des Wohnungstausches errechnet, so darf der 
Vermieter ab dem auf den Eintritt des Tauschpartners folgenden Zinstermin eine Erhöhung des 
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Hauptmietzinses auf den so berechneten Betrag begehren. Aus Anlaß des Wohnungstausches kann gegen 
den Vermieter ein Ersatz von Aufwendungen auf die Wohnung nach § 10 nicht geltend gemacht werden. 

(4) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für eine Wohnung, die von einer gemeinnützigen 
Bauvereinigung oder einer Gemeinde zum Zweck der Wohnraumversorgung von Flüchtlingen oder 
Heimatvertriebenen errichtet und an einen Flüchtling oder Heimatvertriebenen vermietet oder zur 
Nutzung überlassen worden ist. Sie gelten für eine von einer gemeinnützigen Bauvereinigung, die auf 
Grund ihrer Satzung oder zufolge ihres tatsächlichen Geschäftsbetriebes ihre Tätigkeit auf einen 
bestimmten Personenkreis im Sinn des § 8 Abs. 2 Z 1 oder 2 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
eingeschränkt hat, gemietete Wohnung mit der Einschränkung, daß auch der Tauschpartner diesem 
Personenkreis angehören muß. 
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